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Betrifft 
Entwurf eines Bundesgesetzes, ,mit dem das Erdöl-Bevorratungs- und 
Meldegesetz 1982 geändert wird; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird, im 

allgemeinen kein Einwand erhoben wird. Kritisch anzumerken ist 

jedoch, daß die bisher immer nur befristet vorgesehen gewesene 

Kompetenzbestimmung nunmehr unbefristet dem Bund die Kompetenz 

zur Gesetzgebung und Vollzlehung in diesen Belangen einräumen 

soll. Es darf darauf hingewiesen werden, daß derzeit 

Verhandlungen über eine Strukturreform der Aufgabenverteilung im 

Bundesstaat laufen und daher auch dieses Vorhaben seitens des 

Bundes in die Verhandlungen einzubeziehen wäre. Einer isolierten 

Behandlung dieser Kompetenzregelung kann keinesfalls zugestimmt 

werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Lanpeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an. die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

16/SN-143/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




